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 Veröffentlicht am 23.02.1988

Index

43/02 Leistungsrecht

Norm

HGG 1985 §38 Abs4;

Rechtssatz

Damit gilt auch auf dem Boden der durch die HGGNov 1982 geänderten Rechtslage, dass eine der Voraussetzungen für

den Anspruch auf Entschädigung für Verdienstentgang ein während der Übung entgangener Arbeitslohn aus

nichtselbstständiger Tätigkeit ist (Hinweis auf E 8.10.1980, 2419/79, VwSlg 10254 A/1980).
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